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Bundesregierung gewährt nicht-rückzahlbare Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten 
(neue Überbrückungshilfe) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 21. Oktober 2020 können über die gemeinsame bundesweit geltende Antragsplatt-
form www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de Anträge auf Überbrückungshilfe für den 
Zeitraum von September bis Dezember 2020 gestellt werden.  
 
Die sogenannte Überbrückungshilfe II knüpft an die Überbrückungshilfe I (Juni - August 2020) 
an. Sie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen sowie Soloselbstständige und 
Freiberufler, die von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen 
sind, mit nicht-rückzahlbaren Zuschüssen zu den betrieblichen Fixkosten. 
 
Die Bedingungen der neuen Überbrückungshilfe wurden verbessert und erleichtert. So wurde 
die Begrenzung der Förderung für Unternehmen bis zehn Beschäftigte auf maximal 15.000 
Euro gestrichen. Höhere Fördersätze gibt es auch für Unternehmen, die weiterhin praktisch 
vollständig still liegen. Beispielhaft nennt das Bundeswirtschaftsministerium die Veranstalter- 
oder Schaustellerbranche. Das Programm steht aber jedem Unternehmer offen, somit auch 
der Güter- und Fahrgastschifffahrt.  
 
Die Bundesregierung arbeitet daran, die Hilfen auch über den Dezember 2020 hinaus zu ver-
längern. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz am 14. Oktober 2020 beschlossen. 
 
Auf der eigens hierfür eingerichteten Website https://www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-
men.de können Sie alle notwendigen Informationen zum Antragsverfahren und zur Art der 
Förderung abrufen.  
 
Wir fassen das Wesentliche für Sie hier in aller Kürze zusammen: 
 
 
Verfahren: 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium nimmt keine Anträge auf Überbrückungshilfe entgegen. 
Die Antragstellung erfolgt vielmehr im o.g. bundesweiten Online-Antragsportal. Von dort wer-
den diese automatisch an die zuständigen Bewilligungsstellen in den Bundesländern übermit-
telt. Die Antragsbearbeitung erfolgt dann auf Länderebene. Das heißt: Für jedes Bundesland 
sind eine oder mehrere landesspezifische Bewilligungsstellen verantwortlich. 
 

 
Allgemeines 
 
Rundschreiben Nr. 32/2020 
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Für die Antragstellung benötigen Sie zwingend einen Steuerberater, steuerberatenden 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer, der sich auf der Online-Plattform 
registriert und den Antrag für Sie stellt. Die Antragstellung und das Einreichen der Unterlagen 
erfolgen digital. Sobald der Bescheid vorliegt, wird Ihr Dienstleister über dieses Portal benach-
richtigt. 
 
 
Antragsberechtigung: 
 
Grundsätzlich sind Unternehmen aller Größen, Soloselbständige und selbständige Angehö-
rige der Freien Berufe antragsberechtigt, die mindestens eines der folgenden beiden Kriterien 
erfüllen: 

- Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten 
im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten, oder 

- Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis 
August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Details zu dieser Antragsberechtigung finden Sie hier: https://www.ueberbrueckungshilfe-un-
ternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html?cms_artId=1880050 
 
 
Höhe der Förderung: 
 
Die zweite Phase der Corona-Überbrückungshilfe kann für maximal vier Monate (September, 
Oktober, November und Dezember 2020) beantragt werden. Die Förderhöhe bemisst sich 
nach den erwarteten Umsatzeinbrüchen der Fördermonate September, Oktober, November 
und Dezember 2020 im Verhältnis zu den jeweiligen Vergleichsmonaten im Vorjahr. 
 
Die neue Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil in Höhe von 

 
- 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch > 70 Prozent 
- 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 50 Prozent und ≤ 70 Pro-

zent 
- 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 30 Prozent und < 50 Pro-

zent 
 
im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei Unternehmen, die zwischen dem  
1. September 2019 und dem 31. Oktober 2019 gegründet worden sind, sind die Monate No-
vember 2019 bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen. 
 
Die Berechnung wird dabei jeweils für jeden Monat einzeln vorgenommen. Liegt der Umsatz-
einbruch in einem Fördermonat bei weniger als 30 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat, 
entfällt die Überbrückungshilfe für den jeweiligen Fördermonat. 
 
Die maximale Förderung beträgt 50.000 Euro pro Monat. Unternehmerlohn ist nicht förderfä-
hig. 
 
 
Förderfähige Fixkosten: 
 
Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende vertraglich begründete oder be-
hördlich festgesetzte und nicht einseitig veränderbare betriebliche Fixkosten gemäß einer de-
finierten Liste (1. - 9.) ohne Vorsteuer (ausgenommen Kleinunternehmer), die auch branchen-
spezifischen Besonderheiten Rechnung trägt (siehe Anlage).  

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html?cms_artId=1880050
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html?cms_artId=1880050
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Kosten gelten dann als nicht einseitig veränderbar, wenn das zugrunde liegende Vertragsver-
hältnis nicht innerhalb des Förderzeitraums gekündigt oder im Leistungsumfang reduziert wer-
den kann, ohne das Aufrechterhalten der betrieblichen Tätigkeit zu gefährden. 
 
Berücksichtigungsfähig sind ausschließlich solche Verbindlichkeiten, deren vertragliche Fäl-
ligkeit im Förderzeitraum liegt (inklusive vertraglich vereinbarte Anzahlungen). Maßgeblich für 
den Zeitpunkt der vertraglichen Fälligkeit ist ausschließlich der Zeitpunkt, zu dem die Rech-
nung das erste Mal gestellt wird (nicht relevant sind der Zeitpunkt weiterer Zahlungsaufforde-
rungen, der Zeitpunkt der Zahlung oder der Zeitpunkt der Bilanzierung). Die betrieblichen Kos-
ten dürfen jeweils nur einmalig angesetzt werden (nicht unter zwei Ziffern gleichzeitig). 
 
Sämtliche betriebliche Fixkosten der Ziffern 1 bis 9 sind nur dann förderfähig, wenn sie vor 
dem 1. September 2020 privatrechtlich bzw. hoheitlich begründet worden sind, soweit nicht 
anders angegeben. Bei Kosten der notwendigen Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung 
von Vermögensgegenständen i. S. v. Ziffer 5 gilt die Frist als erfüllt, wenn sich der Vermögens-
gegenstand zum 1. September 2020 im Vermögen des Antragstellers befand. Nicht förderfähig 
sind gestundete Kosten, die zuvor im Rahmen anderer Zuschussprogramme (z. B. Soforthilfe 
oder 1. Phase der Überbrückungshilfe) bereits geltend gemacht wurden und nun im Förder-
zeitraum zur Zahlung fällig werden (keine Doppelförderung). 
 
Vertragsanpassungen, die nach dem 1. September 2020 vorgenommen wurden und zu einer 
Erhöhung der Kosten im Förderzeitraum bzw. zu einer Verschiebung von Kosten in den För-
derzeitraum führen, werden nicht berücksichtigt. Umgekehrt werden betriebliche Fixkosten der 
Ziffern 1 bis 9 auch dann berücksichtigt, wenn sie vor dem 1. September 2020 begründet 
wurden, Maßnahmen zur Kostenreduktion im Förderzeitraum jedoch zu einer vertraglichen 
Anpassung nach dem 1. September 2020 führen (z. B. bei Wechsel des Telefonanbieters oder 
Umzug in ein günstigeres Büro). 
 
Zahlungen innerhalb eines Unternehmensverbundes (siehe 5.2) sind explizit nicht förderfähig. 
Dies gilt auch für Zahlungen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung, wenn die Unternehmen 
als „verbundene Unternehmen“ nach EU-Definition gelten (Anhang 1 Art. 3 Abs. 3 VO EU Nr. 
651/2014). Zahlungen von Gesellschaften an einzelne Gesellschafter (natürliche Personen) 
werden als Fixkosten anerkannt und sind damit förderfähig. 
 
 
Zahlreiche weitere Hinweise zur neuen Überbrückungshilfe mit detaillierten Informationen fin-
den sie in den FAQ unter www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Jens Schwanen 
Geschäftsführer 
 
Anlage 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/

